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Welchen Weg soll die EU einschlagen: Mehr Abgabe von Souveränität an Brüssel oder 
Rückgabe von Souveränität an die Nationalstaaten, wie von den Briten gefordert?
 
Wir Piraten sind der Ansicht, dass die Zukunft Europas nicht an den Interessen der einzelnen 
Mitgliedstaaten, sondern an den gemeinsamen Interessen aller Menschen in Europa ausgerichtet 
werden soll. Das Defizit an demokratischer Legitimation in der Europäischen Union besteht seit 
ihrer Gründung und wurde im Zuge des europäischen Einigungsprozesses nicht entschieden genug 
angegangen. Dies zu beheben  und Europa auf ein solides demokratisches Fundament zu stellen, ist 
das oberste Ziel aller Piraten. Zur Erreichung dieses Zieles wird es im weiteren Verlauf darauf 
ankommen, die politischen Prozesse bürgernäher zu gestalten und einen gemeinsamen europäischen
Kommunikationsraum zu  schaffen. Politischen Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen 
europaweite Debatten vorausgehen, an denen sich alle Menschen angemessen beteiligen können.
 
Wir fordern außerdem die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung 
(Verfassungskonvent) für die Europäische Union. Ziel des Verfassungskonvents ist es, das 
politische System der EU und ihre Beziehung zu den Mitgliedstaaten und Regionen neu zu 
strukturieren und auf eine demokratische Basis zu heben. 
 
Soll es eine gemeinsame Haftung für die Schulden geben, oder soll jeder Nationalstaat für 
seine eigenen Schulden haften?
 
Nein, die EU kann ohne Solidarität nicht bestehen. Um die angeschlagenen Staaten wieder auf die 
Beine zu bringen, fordern wir einen „Marshall-Plan für Europa“. Die massenweise Finanzierung 
von Staatsschulden zweifelhaften Wertes über die Europäische Zentralbank und den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) lehnen wir strikt ab. Sie helfen den Menschen wenig und 
vergemeinschaften Risiken privater Investitionen.Um die Schuldenkrise wirksam zu lösen, fordern 
wir die kurzfristige, frühzeitige einmalige Schuldenschnitte von Staatsschulden in der Europäischen
Union.
 
Sparen geht am besten durch effizienten Einsatz von Steuergeldern. Sind Sie dafür oder 
dagegen, dass Behörden und Politiker, die nachweislich Steuergelder verschwendet haben, 
dafür auch bestraft werden sollen, etwa durch ein Bußgeld?
 
Die nachweisliche Verschwendung von Steuergeldern durch Politiker oder Behörden mindern das 
volkswirtschaftliche Wohlstandsniveau und führen jedes Jahr zu hohen materiellen und 
immateriellen Schäden – für die letztendlich die Steuerzahler und Verbraucher aufkommen. 
 
Bürger müssen in die Lage versetzt werden, sich schnell und unkompliziert einen Überblick über 
die Verwendung von Steuergeldern informieren zu können um eventuelle Verschwendungen 
aufdecken zu können. Diese Information kann so in Entscheidungen einfließen und ihrerseits zu 
einem korrigierenden Steuerungseffekt beizutragen. 
 
Über die Erhebung von Bußgeldern oder ähnlichen Strafen in Bezug auf nachweisliche 
Verschwendung von Steuergeldern durch Behörden und Politikern hat die Piratenpartei keine 
offizielle Stellung.
 



Hierzu sagt unser Kandidat Thomas Ganskow in einem Antrag zum Landtagswahlprogramm 2013 
in Niedersachsen, der noch keine konkrete Beschlusslage ist: "Die Piratenpartei Niedersachsen 
fordert ein Ende der Steuerverschwendung. Um diesem Ziel zum Erfolg zu verhelfen, setzt sie sich 
für eine Mithaftung von Spitzenbeamten auf Kommunal-, Regional- und Landesebene ein. Diese 
kommt zum Tragen, sofern durch sie auf verwalterischer Ebene zu verantwortende Fälle von 
Kostenüberschreitungen von mehr als 20% für genehmigte Projekte auftreten oder die 
Verschwendung von Steuergeldern durch geeignete Institutionen wie den Bund der Steuerzahler 
festgestellt ist.
 
Sie setzt sich für eine entsprechende Änderung des Beamtenrechts ein. Die Höhe der Mithaftung ist 
noch festzulegen. Näheres klären Ausführungsbestimmungen. Alternativ wäre denkbar, die Höhe 
der  Mithaftung auf bis zu 20% des Bruttojahreseinkommens, bei  Projektkostenüberschreitungen 
bis zur Höhe des Überschreitungssatzes festzulegen.
 
Die Grenzen der Strafbarkeit von Amtsdienstverletzungen müssen neu definiert werden. 
Maßgebende Kriterien für eine Strafbarkeit hierbei sollen sein, dass der zuständige 
Entscheidungsträger.
 
- gegen einschlägige Haushaltsvorschriften, die der Sicherung des Entscheidungsmonopols der für 
die Aufstellung des Haushaltsplanes zuständigen Stelle oder der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
der öffentlichen Haushaltsführung dienen(siehe z.B. §§ 22,23,26,27, 28 Abs. 2 und 29 HGrG 
(Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes  und der Länder)), verstößt,
 
- oder ein auffälliges Missverhältnis zwischen der getätigten Ausgabe und dem mit dem 
Haushaltsansatz verfolgten Nutzen oder zu der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsstelle besteht. 
 
Straftäter kann jeder Amtsträger oder eine für den öffentlichen Dienst besonders verpflichtete 
Person sein, aber auch ein Mitglied kommunaler oder vergleichbarer Vertretungsorgane, die mit 
haushaltswirksamen Entscheidungen befasst ist. 
 
Darüber hinaus sollte auch die vorsätzliche Manipulation von vorbereitenden Kalkulationen zu 
Haushaltsentscheidungen sanktioniert werden, wenn Mitarbeiter der Verwaltung oder von dieser zu
diesem Zwecke beauftragten Personen solche anfertigen. 
 
Eine Strafbarkeit sollte jedoch entfallen, wenn die verpflichtete Person zuvor sich eine Bestätigung 
der geplanten Maßnahme durch die zur Rechnungsprüfung berufene Stelle eingeholt hatte. 
 
Nicht vorsätzliche, aber leichtfertige Verstöße sollen nicht als Straftat, sondern nur als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Ebenso  ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 30 HGrG 
oder den entsprechenden Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes keine öffentliche 
Ausschreibung vornimmt. 
 
Das Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder ist dahingehend 
zu ergänzen, dass die zur Rechnungsprüfung berufene Stelle verpflichtet wird, die zur Straf- und 
Ordnungswidrigkeitsverfolgung zuständige Stelle von einem Anfangsverdacht zu unterrichten."


